
Viertens: Um den an Zentralismus gewöhnten DDR-Bürgern 
und -Bürgerinnen auch Vertrautes zu lassen und nicht gleich mit 
Föderalismus zu belasten, wird das Verwaltungs- und Finanz
vermögen dem Bund unterstellt. Ein klassisches Beispiel von 
Vereinnahmung. Hier scheint sich zu bestätigen, was Jacques 
Rousseau 1775 in seiner Politischen Ökonomie über den Gesell
schaftsvertrag schreibt:

„Ihr seid auf mich angewiesen, denn ich bin reich und ihr 
seid arm. Schließen wir also ein Abkommen miteinander. 
Ich werde euch die Ehre gewähren, mir gefällig zu sein un
ter der Bedingung, daß ihr mir das wenige gebt, was euch 
bleibt, für die Mühe, die ich auf mich nehme, um euch zu be
fehlen.“

(Beifall bei Bündnis 90/Grüne und PDS)

Damit das Ganze in Schwung kommt, werden wir ab 3. Oktober 
zentral aus Bonn regiert. Es sind bereits Teams für die Übernah
me der ostelbischen Restrepublik zusammengestellt. Dem
nächst rückt Generalleutnant Schönbohn, Befehlshaber des Ter
ritorialkommandos Ost, mit seinen Mannen vor. Weitere Grup
pen aus den jeweiligen Ministerien werden folgen, um uns den 
Vertragstext beizubringen. Die Treuhand wird dem Bundesfi
nanzminister unterstellt, nicht etwa dem Ministerpräsidenten 
der künftigen Bundesländer Ost. Das wiederum belebt den 
Präsidenten der Treuhand, zugleich Vorsitzender eines west
deutschen Stahlkonzerns, der unter Aufsicht westdeutscher 
Konzern manager unser Volksvermögen von immerhin 1000 Mil- 

—aarden D-Mark für den Winterschlußverkauf sortiert.

Damit die traute Runde ungestört arbeiten kann und sich 
Teamgeist entwickelt, wird der von der Volkskammer gewählte 
Vertreter der Opposition per Einigungsvertrag kurzerhand aus
geschlossen. Es rücken 5 Ländervertreter nach. Wen kümmern 
da schon unsere Sorgen, daß das Treuhandvermögen vorwie
gend zur Wirtschaftsförderung genutzt wird, stabile Arbeitsplät
ze für DDR-Bürgerinnen entstehen und die Mittel nicht auf kur
zen Umwegen zur Förderung bundesdeutscher Unternehmen 
abfließen.

Deshalb fordern wir, daß auch Vertreterinnen aus den Ge
werkschaften, Umwelt- und Verbraucherverbänden und aus der 
Wettbewerbsaufsicht in den Verwaltungsrat der Treuhand auf
genommen werden.

Fünftens: Spannend ist die Frage, wie geht man mit den wie
derentdeckten Verwandten um? Allen Beteuerungen zum Trotz 
werden sie zunächst auf Jahre von der gemeinsamen Familien
kasse ferngehalten. Was im ersten Moment wie ein finanztechni
sches Verteilungsproblem aussieht, berührt in Wirklichkeit die 
Grundlagen der föderalen Ordnung des geeinten Deutschland.

—' Obwohl wir sonst das gesamte Grundgesetz übernehmen, 
auch die hoffentlich nicht zur Anwendung kommenden Not
standsbestimmungen, werden eigens dafür die Artikel 106 und 
107 eingeschränkt. Die DDR-Länder sollen bis Ende 1994 weder 
am allgemeinen Finanzausgleich noch an der normalen Umsatz
steuerverteilung teilnehmen.

Statt dessen erhalten sie eine allmählich wachsende Quote am 
durchschnittlichen Umsatzsteueranteil. Länderund Gemeinden 
kommen also an die Leine des Finanzministers.

Die Einnahmeverluste soll der Fonds Deutsche Einheit aus- 
gleichen, der noch vor kurzem als der großzügig in Aussicht ge
stellte Solidarbeitrag galt. Nun zeigt sich, daß er nicht annä
hernd die Verluste ausgleichen kann, die den DDR-Ländern 
durch die Streichung bzw. Kürzung des Finanzausgleiches ent
stehen.

Ihr Schicksal scheint besiegelt. Sie werden zwar nicht zum Ar
menhaus, zu Sizilien oder Schottland, aber in vergleichbarer 
Weise zum Aschenputtel der Nation.

Wir fordern deshalb einen uneingeschränkten Finanzaus
gleich; denn nur so kann die wirkliche deutsche Einheit, die Ein
heitlichkeit der Lebensverhältnisse erreicht werden.

Die Trickkiste des Bundesfinanzministers hat noch mehr zu 
bieten. Um die Verschuldung des Bundes nicht zu erhöhen, wer
den das Haushaltsdefizit der DDR, weitere finanzielle Altlasten 
und sonstige Kosten der Einheit in einem Nebenetat mit der be
ruhigenden Bezeichnung „Sondervermögen des Bundes“ unter
gebracht. Nach Auflösung dieses Sondervermögens müssen En
de 1993 die Treuhandanstalt und die Bundesländer Ost diese Ver
bindlichkeit übernehmen. Wen wundert es, daß sich für solch 
vorteilhafte Finanzpolitik Zweidrittelmehrheiten in Bundestag 
und Bundesrat finden.

Sechstens: Um zu zeigen, wer der Herr im Hause ist, hat sich 
die Verhandlungsführung von den lästigen Zwängen des Parla
ments befreit, gleich als Gesetzgeber betätigt und uns flink ein 
paar neue DDR-Gesetze ins unveränderliche Paket gelegt - als 
da wären das Kirchensteuergesetz, das offenbar wichtigste Fi
nanzproblem der Verhandlungspartner,

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne und PDS)

das DM Eröffnungsbilanzgesetz, das die einschneidende Schul
denfrage unserer Betriebe mit einer schwammigen Kannbestim
mung beantwortet, das Gesetz über besondere Investitionen, die 
Regelung offener Vermögensfragen, welche die Rückübertra
gung von Eigentum zum Regelfall macht und eine Flut an Pro
zessen und Unsicherheit auslösen wird.

Um Ausgleich besorgt, haben dafür von der Volkskammer be
schlossene wichtige Gesetze wie das Gesetz über die Sicherung 
und Nutzung der Stasi-Akten, Rehabilitierungsgesetz, Familien
gesetz, Zivildienstverordnung gar nicht erst Aufnahme gefun
den.

Haben denn die Volkskammer und ihre Ausschüsse für den 
Papierkorb gearbeitet?

Wir fordern, daß zumindest das Rehabilitierungsgesetz und 
das Gesetz über die Stasi-Akten, die ja beide miteinander Zu
sammenhängen, aufgenommen werden.

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne, PDS, F.D.P. und DSU)

Andere Gesetze wie die Kommunalverfassung oder das Kom
munalvermögensgesetz erfahren drastische Einschränkungen. 
So wird das Ausländerwahlrecht wegfallen und das Kommunal
vermögen zugunsten der Stromkonzerne beschnitten. Umstrit
tenen Gesetzen, welche die Kammer noch nicht passiert haben, 
wie dem Polizeigesetz, wurden vorsorglich schon Plätze reser
viert. Ein solcher Vorzug ist dem Konversionsgesetz nicht gege
ben.

All das läßt sich nicht mit Arbeitsüberlastung, politischer In
stinktlosigkeit oder mangelnder Sensibilität beschreiben, son
dern ist Methode, der Vorgeschmack von Bevormundung.

Ich will einen wunden Punkt herausgreifen, an dem wir uns als 
Volksvertreter unbedingt behaupten müssen. Das ist das Gesetz 
zur Sicherung und Nutzung der Stasi-Akten. Der Volkskammer
beschluß vom 30. August verpflichtet die Regierung, das Gesetz 
ohne Abstriche in den Einigungsvertrag aufzunehmen, und Ar
tikel 9 Abs. 3 - die sogenannte Vorbehaltsklausel - ermöglicht 
das. Das ist eine offene Stelle des Vertrages, an der wir erleben 
werden, daß in den nächsten Tagen noch weitere Gesetze aufge
nommen werden, sofern das beide Seiten wollen und wünschen. 
Und dann möchten sie bitte klipp und klar sagen, falls sie es nicht 
aufnehmen, was dagegen steht. Das kann man mit formaltechni
schen Gründen hier nicht abtun.

Die nach wie vor bestehende Ignoranz läßt sich nicht mit ei
nem Briefwechsel ausgleichen. Auch das künftige Parlament 
sollte in dieser Sache den Willen der Volkskammer respektieren. 
Das ist unsere schmutzige Wäsche, die hier entstanden ist, die 
sorgfältige Aufarbeitung verlangt und keinem Gesinnungs-TÜV 
zusteht. Wir lassen uns keine Seite aus dem Stammbuch reißen. 
Wer das versucht, hat mit außerordentlichem Widerstand zu 
rechnen.

(Beifall vor allem bei SPD und Bündnis 90/Grüne)

1659


